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Internationales Steuerrecht

BFH: Ansässigkeit, Abkommensberechtigung und
Schachtelprivileg bei einer zur transparenten Besteuerung
optierenden US-Kapitalgesellschaft (sog. S-Corporation)

Ob eine "Gesellschaft" i.S. des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e DBA-USA 1989/2008 vorliegt, bestimmt
sich nach dem Recht des Quellenstaates. Die Einordnung einer US-juristischen Person in
Deutschland wird durch deren Optierung zu transparenter Besteuerung in den USA nicht
verändert. Art. 1 Abs. 7 DBA-USA 1989/2008 fingiert nicht nur die abkommensrechtliche
Zuordnung der Einkünfte oder Gewinne sondern auch die Ansässigkeit des Empfängers.

Sachverhalt
Die Klägerin ist eine US-amerikanische Kapitalgesellschaft mit Sitz in den USA. Sie optierte
zur Besteuerung als „S-Corporation“; sie ist nicht körperschaftsteuerpflichtig, ihre Einkünfte
werden bei den in den USA ansässigen Gesellschaftern besteuert. Im Streitjahr 2008 hielt
sie 50% der Anteile der deutschen A-GmbH, von der sie eine Dividende erhielt; dabei behielt
die A-GmbH 21,1 % vom Bruttobetrag als Kapitalertragsteuer einschließlich
Solidaritätszuschlag ein. 

Die Klägerin beantragte beim Beklagten (BZSt) eine Reduzierung der Steuer auf 5% und eine
dementsprechende Teilerstattung. Das BZSt folgte dem lediglich i.H.v. 15%. Die folgende
Klage blieb erfolglos. 

Entscheidung
Die Revision ist begründet. 

Die Klägerin sei zwar, da sie nach Maßgabe des sog. Typenvergleichs eine
korporationsrechtliche Struktur aufweist, aus der insoweit maßgebenden deutschen Sicht
eine Gesellschaft i.S. von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e DBA-USA 1989/1991 bzw. DBA-USA
1989/2008. Sie könne sich jedoch nicht auf Art. 10 Abs. 2 S. 1 Buchst. a DBA-USA 1989/1991
berufen, da dieser gem. Art. XVII Abs. 5 des Änderungsprotokolls vom 01.06.2006 auf die
streitige Dividendenzahlung im Jahr 2008 nicht mehr anzuwenden gewesen sei. 

Allerdings folge der Herabsetzungsanspruch aus Art. 10 Abs. 2 S. 1 Buchst. a DBA-USA
1989/2008. Diese Vorschrift gewähre dem Quellenstaat (Deutschland) eine Besteuerung der
Dividende mit maximal 5%, wenn der Nutzungsberechtigte eine Gesellschaft sei, der
unmittelbar über mindestens 10%. der stimmberechtigten Anteile der die Dividenden
zahlenden Gesellschaft gehörten. In den übrigen Fällen könne im Quellenstaat gem. Art. 10
Abs. 2 S. 1 Buchst. b DBA-USA 1989/2008 die Steuer i.H.v. maximal 15% erhoben werden. 

Zwar sei die S-Corporation keine im anderen Vertragsstaat ansässige Gesellschaft gem. Art.
4 Abs. 1 DBA-USA 1989/2008, da sie (wegen der Optierung zur Besteuerung als „S-
Corporation“) nicht, wie von dessen Satz 1 gefordert, der Ertragsbesteuerung in den USA
unterlegen habe. Allerdings werde die tatsächlich fehlende Ansässigkeit durch Art. 1 Abs. 7
DBA-USA 1989/2008 mittels Regelungsfiktion substituiert. 

Nach Art. 1 Abs. 7 DBA-USA 1989/2008 gelten Einkünfte oder Gewinne, welche von einer
oder über eine Person erzielt werden, die nach dem Recht eines der Vertragsstaaten als
solche nicht steuerpflichtig ist (hier: die Klägerin), als von einer in einem Staat (USA)
ansässigen Person erzielt, soweit sie im Sinne der Steuergesetze dieses Staats als Einkünfte
oder Gewinne einer ansässigen Person (hier: der/des Gesellschafter(s) der Klägerin) gelten.
Auf diese Weise werde gewährleistet, dass diese Personen mit den betreffenden Einkünften
oder Gewinnen in den Abkommensschutz einbezogen würden. "Fingiert" werde also
zunächst die abkommensrechtliche Zuordnung der Einkünfte oder Gewinne. Zusätzlich
erstrecke sich die Rechtsfolge zugleich darauf, dass die Einkünfte oder Gewinne als "von
einer in den USA ansässigen Person" erzielt anzusehen seien. Demnach sei die Klägerin eine
in den USA ansässige Person. 



Zudem sei die Klägerin auch die „nutzungsberechtigte Gesellschaft“ i.S.d. Art. 10 Abs. 2 S. 1
Buchst. a DBA-USA 1989/2008 und nach Maßgabe von Art. 29 Abs. 2 DBA-USA 1989/2008
und § 50d Abs. 1 S. 2 EStG i.V.m. § 31 Abs. 1 S. 1 KStG auch berechtigt die Erstattung zu
beanspruchen, da die anwenderstaatsorientiert und nicht die abkommensorientierte
Sichtweise durchschlage. 

Ferner sei ein Erstattungsanspruch wegen Verstoßes gegen die Kapitalverkehrsfreiheit (Art.
56 AEUV) denkbar. Dieser müsste jedoch nicht gegenüber dem BZSt sondern dem
zuständigen FA geltend gemacht werden und sei daher vorliegend nicht relevant.
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Art. 1 Abs. 7, Art. 4 Abs. 1, Art. 10 Abs. 2 DBA-USA 1990/2008 
2008 

Vorinstanz 
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